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Leistet eine Beamtin oder ein Beamter einen freiwilligen Wehrdienst, findet die Son- 

derurlaubsverordnung keine Anwendung. 

Die Beamtin oder der Beamte ist für die Dauer des freiwilligen Wehrdienstes nach 

§ 9 Absatz 1 i. V. m. § 16 Absatz 7 des Gesetzes über den Schutz des Arbeitsplatzes 

bei Einberufung zum Wehrdienst (Arbeitsplatzschutzgesetz - ArbPISchG) ohne Be- 

züge beurlaubt. 

Im Auftrag 

Dirks 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Ingeborg-Drewitz-Allee 4,10557 Berlin 

VERKEHRSANBINDUNG S + U-Bahnhof Hauptbahnhof 


